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Die Körperschaftsteuererklärungsvordrucke auszufüllen stellt jedes Jahr eine neue (große) Heraus-
forderung, im Veranlagungszeitraum 2017 aber eine besonders große Herausforderung dar. 

Ab dem Veranlagungszeitraum 2017 entfallen die bisherigen sogenannten Mantelbögen KSt 1 A, 
KSt 1 B und KSt 1 C. Die Vordrucke KSt 1 A, KSt 1 B und KSt 1 C werden durch den Vordruck KSt 1 
sowie die Anlage ZVE ersetzt. Auch für steuerbefreite Körperschaften ist der neue Haupterklärungs-
vordruck KSt 1 sowie die neuen Anlagen Ber, Gem, Kassen, Part und WiFö die für steuerbefreite  
Sachverhalte bzw. für Sachverhalte i.Z.m. einer teilweisen Steuerpflicht, die bisher in den Man-
telbögen für steuerbefreite Körperschaften enthalten waren ersetzt. Daneben wurden zusätzliche 
Zeilen in der ab dem Veranlagungszeitraum 2016 neu eingeführten Anlage GK und die ab dem 
Veranlagungszeitraum 2017 neu eingeführte Anlage ZVE aufgenommen. 

Neben den jahresbedingten und redaktionellen Änderungen wurden in den Vordrucken für den 
Veranlagungszeitraum 2017 wesentliche strukturelle Änderungen die im Veranlagungszeitraum 
2016 begonnen wurden fortentwickelt.

Einschlägige Computerprogramme sind nur bedingt hilfreich, denn nur die korrekte Eingabe der 
steuerrelevanten Daten führt zu einer zutreffenden Ermittlung des zu versteuernden Einkommens 
und der Berechnung der Körperschaftsteuer. Deshalb ist es auch im Zeitalter der elektronischen 
Be- und Verarbeitung der Steuererklärungen unerlässlich, sich intensiv mit den aktuellen Steuer-
erklärungsvordrucken auseinanderzusetzen. Zudem ergibt sich dabei die ideale Möglichkeit selbst 
geringfügige Steuerrechtsänderungen wahrzunehmen. Allein in den Vordrucken KSt 1, dem Haupt
erklärungsvordruck für alle Körperschaften, der Anlage GK und der Anlage ZVE, spiegeln sich wie 
in diesem Veranlagungszeitraum wieder deutlich wahrnehmbar die in dem Veranlagungszeitraum 
2017 zu beachtenden steuerlichen Veränderungen. 

Folgende Veränderungen in der Erklärungsstruktur haben sich für den Veranlagungszeitraum 
2017 ergeben.

Weggefallen bzw. neu gestaltet wurden folgende Vordrucke:
Der neue Hauptvordruck KSt 1 2017 ist zukünftig von allen steuerpflichtigen und steuerbefreiten 

Körperschaften zu verwenden, unabhängig davon, ob eine unbeschränkte oder beschränkte Kör-
perschaftsteuerpflicht oder eine (partielle) Steuerbefreiung vorliegt.

Der KSt 1 2017 beinhaltet überwiegend für die Besteuerung erforderliche Grunddaten, insbeson-
dere Name (Firmierung), Anschrift, Rechtsform, Wirtschaftsjahr, Bankverbindung, Angaben zu 
den Anteilseignern sowie weitere Angaben.

Der KSt 1 2017 ersetzt den Teil der allgemeinen Angaben in den bisherigen Vordrucken:
•	 KSt 1 A,
•	 KSt 1 B,
•	 KSt 1 C,
•	 Gem 1,
•	 KSt Ber,
•	 KSt Kassen,
•	 KSt Part 1 und
•	 KSt WiFö 1.

Die Körperschaftsteuererklärung für den Veranlagungszeitraum 2017 besteht nur noch aus dem 
Hauptvordruck KSt 1 2017 und den Anlagen, die für den jeweiligen besonderen Körperschaftsteu-
erpflichtigen von Bedeutung ist. Sämtliche Anlagen sind ab dem Veranlagungszeitraum 2017 mit 
dem neuen Hauptvordruck KSt 1 2017 kombinierbar.
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Nachfolgend sind die neuen, angepassten und veränderten Anlagen mit Pfeil markiert:

– 3 –Steuernummer

Folgende Anlagen sind beigefügt:

AnlageAESt Anzahl AnlageAEVAnzahl AnlageBEAnzahl Anlage Ber

AnlageEÜRAnzahl AnlageGem AnlageGeno/Ver Anlage GK Anzahl

AnlageGR AnlageKassen Anlage LAnzahl Anlage OG

AnlageOTAnzahl AnlageÖHKAnzahl AnlagePart Anlage SAN

AnlageVAnzahl AnlageVerluste AnlageWA Anlage WiFö

AnlageZ AnlageZinsschrankeAnzahl Anlage ZVE

AnlageKSt 1F AnlageKSt 1F-38 AnlageKSt 1Fa Anlage

Unterschrift

Die Steuererklärung wurde unter Mitwirkung eines Angehörigen der steuerberatenden Berufe i. S. der §§ 3 und 4 StBerG angefertigt. 1 = ja

Bei der Anfertigung dieser Erklärung hat mitgewirkt :
(Name, Anschrift, Telefonnummer)

Ort, Datum

,

(Unterschrift)

Ich gebe die Feststellungserklärung i. S. des § 14 Abs. 5 KStG als
Organträger / als gesetzlicher Vertreter des Organträgers ab.

Steuererklärungen sind vom gesetzlichen Vertreter des Steuer-
pflichtigen eigenhändig zu unterschreiben.

Hinweis nach den Datenschutzgesetzen: Die mit den Erklärungen angeforderten Daten
werden auf Grund § 149, § 150 und § 181 Abs. 2 Satz 1 AO i. V. mit § 14 Abs. 5 KStG, § 27
Abs. 2 Satz 4 KStG, § 28 Abs. 1 Satz 4 KStG und § 38 Abs. 1 Satz 2 KStG, § 31 KStG und
§ 25 EStG verlangt.

1) KStG 1999 = Körperschaftsteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 22.4.1999 (BGBl. I S. 817), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 14.7.2000 (BGBl. I S. 1034).

2) Nur angeben, wenn im Ausland.

neu

neu

neu

neu

neuneu

neu

Der ab dem Veranlagungszeitraum 2016 neu eingeführte Vordruck Anlage GK (Ermittlung der Ein-
künfte aus Gewerbebetrieb) mit der ab dem Veranlagungszeitraum 2017 neu eingeführten Anlage 
ZVE sind wohl die zentralsten und umfangreichsten Vordrucke geworden.

Alle anderen wesentlichen Besteuerungsgrundlagen sind den jeweiligen Anlagen zu entnehmen. 
Alle Anlagen wurden verändert!
Insbesondere wirkt sich in einer Vielzahl von Vordrucken der ab dem Veranlagungszeit-

raum 2016 anzuwendende § 8d KStG aus.
In den nach Vordrucken gegliederten Kapiteln werden zunächst alle für die Körperschaftsteuer-

erklärung 2017 zur Verfügung stehenden Vordrucke kurz vorgestellt und beschrieben. Die Verbin-
dung zwischen Kapitalgesellschaft und Gesellschafter ist intensiver geworden. Insbesondere in der 
steuerlichen Beratung muss aus dem jeweiligen Blickwinkel über den Tellerrand hinaus geschaut 
werden. Der Einkommensteuersachbearbeiter muss die Auswirkungen bei der Kapitalgesellschaft 
im Auge haben und ebenso muss der Körperschaftsteuersachbearbeiter die Einkommensteuer des 
Gesellschafters im Blick haben. Ohne eine vernetzte Betrachtung der einzelnen Sachverhalte kann 
es zu Fehleinschätzungen kommen. Auch hierzu finden sich im Buch die entsprechenden Verwei-
sungen.

In den darauf folgenden Kapiteln wird umfassend dargestellt welche Vordrucke die verschiede-
nen Körperschaften verwenden können bzw. müssen. Anhand praxisorientierter Beispiele werden 
die erforderlichen, in vielen Fällen vernetzten Eintragungen verständlich und nachvollziehbar 
erläutert. Abschließend wird am Musterbeispiel der Ruben Lichtenberg GmbH die Ermittlung des 
zu versteuernden Einkommens, abgeleitet aus dem Jahresabschluss, ausführlich formulartechnisch 
umgesetzt. 

In der 9. Auflage wurde die Checkliste zur Bearbeitung der Körperschaftsteuererklärung den 
aktuellen Änderungen angepasst und weiter entwickelt und verbessert. 

Eine Vielzahl von Änderungen mit großer Wirkung. 

Berlin, im April 2018							�        Uwe Perbey


